Wirtschaftsförderung

„Lohnsummenzuwachsprämie“

Die staatliche Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung durch monitäre Zuschüsse, stellt eigentlich einen Eingriff in die freie Wirtschaft dar und ist demnach von uns Liberalen nur dann zu vertreten, wenn durch gewisse Förderungsmaßnahmen keine Wettbewerbsverzerrung entsteht – also Chancengleichheit – bestehen bleib. 

Die Wirtschaftsförderungsrichtlinen („Arbeitsplatzprämie“ www.innsbruck.at/Wirtschaft/Förderungen) sind seit 1995 unverändert geblieben und wurden nicht an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen der Wirtschaft und deren Anforderungen angepasst.

Gerade die Beschlussvorlagen in den letzten Gemeinderatssitzungen haben gezeigt, dass diese Arbeitsplatzprämie eigentlich nicht mehr anwendbar ist und andere Förderungsparameter „zur Hilfe“ genommen werden mussten:

Bsp.: 
Neubau der Firma Spechtenhauser


Rückvergütung der Vergnügungssteuer für ein Konzert in der OSVI 


„Subvention“ der Firma  Span durch einen extrem niedrigen Baurechtszins

Wir Liberale stellen uns sicher nicht grundsätzlich gegen individuelle wirtschaftsfördernde Maßnahmen, die durch das höchste Gremium der Stadt, dem Gemeinderat, beschlossen werden. Diese Förderungen müssen jedoch für jeden nachvollziehbar sein. Weiters müssen ähnlich gelagerte Fälle gleich behandelt werden, wobei demnach dem Gemeinderat ja fast schon eine Behördenfunktion zugewiesen werden würde.

Daher sprechen wir uns für einheitliche, den derzeitigen wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepassten Förderungsrichtlinen aus.

Eine neue Wirtschaftsförderungsprämie sollte vor allem neue Arbeitsplätze schaffen! - und dies unabhängig von der derzeitigen Arbeitsplatzprämie, welche sich nur an Betriebe orientiert, die nach Innsbruck ziehen, beziehungsweise ihren Betrieb regional erweitern.

Unser liberales Modell heißt „Lohnsummenzuwachsprämie“:
Der Zuwachs (von einem Jahr zum Anderen) an Lohnsummensteuer wird zu einen noch festzulegenden Prozentsatz „rückerstattet“.

Auch eine Aufteilung der Prämie zwischen den Kommunen und dem Bund wäre möglich. 

Dies bedeutet, dass auch die Investition in Arbeitsplätze (wie bei Betriebsinvestitionen) entsprechend abgeschrieben werden kann.

Weiters wäre dieses System nachvollziehbar, objektiv und könnte in Kooperation mit dem Finanzamt abgewickelt werden. 

Insbesondere könnten durch eine derartige Prämie arbeitsintensive, dienstleistunsorientierten Klein und Kleinstfirmen nachhaltig gefördert werden. Besonders würde dies vielen Freiberuflern zu gute kommen.

Innsbruck, am 12.03.2007 

